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1. Vorwort  
 
Durch das Bekanntwerden der Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche im Jahre 
2010 ist das Thema Missbrauch und Schutz des Kindeswohls in den Fokus der medialen Be-
richterstaEung und der öffentlichen DebaEe gerückt. Seither wurden immer wieder neue Fälle 
bekannt. Die katholische Kirche bemühte sich um Schadensbegrenzung und Aufarbeitung. 
Dazu gehörte auch, dass in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern, die (Erz-) Bistümer 
Konzepte zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung entwickelten. Das Kolpingwerk Deutschland 
veröffentlichte bereits 2010 die „Empfehlungen zur Vorbeugung von sexuellem Missbrauch 
und zum Verhalten bei Missbrauchsfällen“, wenig später erschien von der Kolpingjugend 
Deutschland die Broschüre „Kinder akVv schützen“ und zuletzt 2019 vom Bundesverband die 
Arbeitshilfe „Kindeswohl akVv schützen“. Auch hier steht klar beschrieben: „Der Schutz und 
die Förderung des Wohls der Kinder und Jugendlichen sowie erwachsener Schutzbefohlener 
ist eine zentrale Aufgabe aller verbandlichen Gliederungen – vor Ort in den Kolpingsfamilien, 
auf überörtlicher Ebene sowie in den Einrichtungen und Unternehmen im Kolpingwerk 
Deutschland.“1 
 
Ein wesentlicher Bestandteil, um den Schutz von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen sicherzustellen, ist die Erarbeitung und Einführung eines umfassenden 
Schutzkonzeptes. Die Kolpingsfamilie Waldershof will dies, wie auf den folgenden Seiten be-
schrieben, hiermit erreichen.  

2. Grundlagen  
 
Das Kolpingwerk ist aus seinem Selbstverständnis und dem Vorbild Adolph Kolpings der Sorge 
um das Wohl junger Menschen verpflichtet.2 Es will (jungen) Menschen Lebensräume bieten, 
in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen en\alten können. Dies sol-
len geschützte Orte sein, in denen (junge) Menschen sich angenommen und sicher fühlen. 
Kinder und Jugendliche brauchen und finden Vorbilder, die sie als eigenständige Persönlichkei-
ten respekVeren und unterstützen und denen sie vertrauen können.3 Insbesondere die Leit-
sätze der Kolpingjugend beinhalten bereits mehrere Elemente, die wesentliche Bestandteile 
der PrävenVonsarbeit sind: 
 

• „Adolph Kolping und sein Einsatz für den Menschen sind Vorbild für unser Denken und 
Handeln. Der Mensch steht bei uns im MiEelpunkt: seine Persönlichkeit, seine Bezie-
hung zu den Mitmenschen und zu GoE.“ 

• „Wir sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in ihrer Gemeinschac 
wohl fühlen. Diese ist offen für andere. Wir nehmen alle in ihrer Einmaligkeit an.“ 

• „Wir übernehmen für uns selbst und für andere Verantwortung. Wir setzen uns für die 
Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Wir bieten jeder 
und jedem die Chance, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese zu vertreten. 
Konflikte tragen wir fair aus.“  

• Als katholischer Jugendverband bauen wir mit an einer Kirche, in der junge Menschen 
zu Hause sind.  

 
1 vgl. Kolpingwerk Deutschland, Idee & Tat, Ausgabe 1/2019, S. 14. 
2 vgl. Kolpingwerk Deutschland (2000), Leitbild. 
3vgl. Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising (2019), Verhaltenskodex. 
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• „Wir entdecken unsere Fähigkeiten und Begabungen und entwickeln sie weiter. Wir 
fördern Selbstbewusstsein und Verantwortung für das eigene Leben.“4 

 
Grundlagen für dieses Konzept sind neben dem Selbstverständnis des Kolpingwerkes und den 
Leitsätzen der Kolpingjugend auch die im Jahr 2013 veröffentlichten und 2019 überarbeiteten 
Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz zum Umgang mit Missbrauch sowie die vom Erz-
bistum München und Freising in Krac gesetzte PrävenVonsordnung.56 
 

3. Geltungsbereich 
 
Das vorliegende Schutzkonzept gilt ab Beschluss durch die Vorstandschac der Kolpingsfamilie 
Waldershof für den Bereich der Kolpingsfamilie Waldershof sowie der Kolpingjugend Walder-
shof, mit all ihren Angeboten und Veranstaltungen. 
 

4. Bausteine des Schutzkonzeptes  
 
Umrahmt von einer Grundhaltung, die von Wertschätzung und Respekt geprägt ist und einer 
Kultur der Achtsamkeit, besteht das Schutzkonzept des Kolpingsfamilie Waldershof aus meh-
reren Bausteinen. Grundlage hierfür ist das geltende Schutzkonzept des Kolpingwerkes DV 
München und Freising. 
 
Die weiteren Bausteine Schulung, erweitertes Führungszeugnis, Verhaltenskodex, Beratungs- 
und Beschwerdewege, sowie Qualitätsmanagement werden nachfolgend näher beschrieben. 
 
Sollten Fälle von sexuellen Übergriffen und Missbrauch in unserer OrganisaVon gemeldet wer-
den, werden wir konsequent an deren nachhalVger Aufarbeitung arbeiten.  
 

4.1. Schulung 
 

Schulung der ehrenamtlichen Mitglieder 
 
Bereits bei Vorstellungsgesprächen wird das Thema PrävenVon sexualisierter Gewalt ausführ-
lich angesprochen und der hohe Stellenwert des Themas betont. Alle ehrenamtlichen Mitglie-
der, die in ihrer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen in Kon-
takt kommen, werden zeitnah in ihrer TäVgkeit in der Kolpingsfamilie/-jugend zu dem Thema 
geschult. Der Verhaltenskodex wird mit allen relevanten Verantwortlichen von Veranstaltun-
gen und interessierte Mitglieder durchgesprochen und konsequent auf dessen Einhaltung ge-
achtet. 
 
 

 
4 vgl. Kolpingjugend Deutschland, Leitsätze der Kolpingjugend. 
5 vgl. Deutsche Bischofskonferenz (2013, 2019), „Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch …“. 
6 vgl. Der Erzbischof von München und Freising, „Ordnung zur Präven[on sexualisierter Gewalt an 
Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen (Präven[onsordnung)“. 
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4.2. Erweitertes Führungszeugnis  
 
Erweitertes Führungszeugnis  
 
Um zu verhindern, dass einschlägig vorbestrace Personen mit Minderjährigen in Kontakt kom-
men, müssen relevante ehrenamtliche Mitglieder (Verantwortliche gegebener Veranstaltun-
gen) ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, Das erweiterte Führungszeugnis darf ab Aus-
stellungsdatum nicht älter als drei Monate sein. Alle fünf Jahre muss das erweiterte Führungs-
zeugnis neu beantragt und vorgelegt werden. Das erweiterte Führungszeugnis kann direkt un-
ter folgenden Link über das Kolpingwerk beantragt werden. 
 

hEps://www.kolping.de/kontakt/praevenVon-und-hilfe/ 
 
Wer muss ein eFZ vorlegen? 
 
 Alle Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und im Rahmen Ihrer TäVgkeit „unmit-
telbar Kinder und/oder Jugendliche beaufsichVgen, betreuen, erziehen oder ausbilden oder 
einen vergleichbaren Kontakt haben“.7 Als Abgrenzung werden hierzu beispielsweise folgende 
Kriterien empfohlen: Altersunterschied, Anzahl der Betreuenden, Räumlichkeit und Vertrau-
ensverhältnis.8 
 

4.3. Verhaltenskodex  
 
Der Verhaltenskodex soll die Einstellung der Kolpingsfamilie Waldershof zu einem angemesse-
nem Nähe-Distanz-Verhältnis, respektvollem Umgang und offener KommunikaVonskultur ge-
genüber Minderjährigen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen wiedergeben. Der Verhaltens-
kodex orienVert sich am Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland und der PrävenVonsordnung 
der Erzdiözese München und Freising. 
 
Der Verhaltenskodex liegt als Anlage bei. 
 

4.4. Unterstützung von AkJven in ihrer Arbeit mit Schutzbefohlenen  
 
Die Kolpingsfamilie Waldershof unterstützt die AkVven durch ein regelmäßiges Angebot von 
PrävenVonsschulungen und die Bereitstellung von Materialien zur Hilfe und Unterstützung ih-
rer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen.  
 

1. Anleitung Risikoanalyse für Veranstaltungsleitungen  
2. Lei\aden PrävenVon für Veranstaltungsleitungen  

 
 
 
 

 
7 vgl. § 8 PrävORgbg; § 72 a SGB VIII. 
8 vgl. Landesjugendhilfeausschuss, fachliche Empfehlungen zur Handhabung des § 72 a SGB VIII (Beschluss des 
Landesjugendhilfeausschusses vom 12.03.2013 (geändert 17.09.2013) 

https://www.kolping.de/kontakt/praevention-und-hilfe/
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4.5. Beratungs- und IntervenJonswege  
 
Auf unseren Veranstaltungen sind unsere akVven Mitglieder aber auch die von der Kolpingsfa-
milie als Ansprechpartner besVmmt wurden immer für Kinder, Jugendliche und erwachsene 
Schutzbefohlene ansprechbar und machen dies auch deutlich. In unserem Verhaltenskodex, 
den alle für die Kolpingsfamilie/-jugend Waldershof in der Kinder- und Jugendarbeit TäVgen 
gegenzeichnen müssen, ist dazu folgendes festgehalten: 
 
„Wir machen deutlich, dass wir jederzeit für die uns Anvertrauten ansprechbar sind und geben 
Möglichkeiten zur Rückmeldung, möglichst auch anonym. Ebenfalls werden wir zuhören, wenn 
sich uns ein junger Mensch anvertraut.“9 
 
InformaVonsmaterial zum Thema PrävenVon steht zum Download bereit kann angefordert 
werden.  
 
Ansprechpersonen zur PrävenVonsarbeit in der Kolpingsfamilie Waldershof:  
 
 
 
 
 
Ansprechpersonen einer Beratungsstelle: 

1. Hilfetelefon sexueller Missbrauch: Tel 0800-2255530 (Mo, Mi & Fr 9-14 Uhr; Di & Fr 
15-20 Uhr) 

2. IMMA, Beratungsstelle für Mädchen: Tel 089/2607531 (Mo & Di 14-16 Uhr, Mi 14-
18 Uhr, Do 10-12 Uhr – rufen zurück) 

3. Kibs, Beratungsstelle für Jungen: Tel 089/231716-9120 (Mo-Fr 10-18 Uhr – rufen 
zurück) 

4. Nummer gegen Kummer: Tel 0800-1110333 
5. Schutzhöhle e.V.: Tel 09281/7798877  

 

4.6. Qualitätsmanagement  
 
Das Thema PrävenVon sexualisierter Gewalt ist in der Kolpingsfamilie Waldershof fester Be-
standteil der Aufgaben der Vorstandschac sowie der Verantwortlichen Personen von Veran-
staltungen. Das vorliegende Schutzkonzept wird regelmäßig themaVsiert. 
 
Die Umsetzung des Schutzkonzeptes wird jährlich überprüc und gegebenenfalls Mechanismen 
angepasst, um Durchsetzung und Handhabbarkeit sicher zu stellen. Darüber hinaus wird das 
Schutzkonzept in regelmäßigen Abständen durch die Ansprechpersonen zur PrävenVonsarbeit 
in der Kolpingsfamilie Waldershof auf dessen Aktualität geprüc und gegebenenfalls Änderun-
gen oder Ergänzungen vorgenommen. 
 
Neue Projekte und Veranstaltungen werden auf Grundlage dieses Schutzkonzeptes geplant. 
Bei Bedarf werden hierfür gesonderte Risikoanalysen erstellt. Sollte es einen Vorfall geben, ist 

 
9 vgl. Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising, Verhaltenskodex, 2019, S.1. 

Fabian Kastner 
fabian.kastner@kolpingsfamilie-waldershof.de 

Elke Prechtl 
elke.prechtl@kolpingsfamilie-waldershof.de 
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die Überprüfung von Verhaltenskodex und Schutzkonzept ein fester Bestandteil des Aufarbei-
tungsprozesses.  

5. Anhänge  
 

5.1. Vorlagen  
 

1. Verhaltenskodex der Kolpingsfamilie Waldershof 
2. Handlungslei\aden PrävenVonsfall Kolpingsfamilie Waldershof  

 

5.2. Hilfestellungen für Veranstaltungen 
 

1. Risikoanalyse für Veranstaltungen 
 

5.3. Grundlagen auf die das Schutzkonzept auQaut 
 

1. PrävenVonsordnung der Erzdiözese München und Freising 
2. “Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und erwachse-

ner Schutzbefohlener durch Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz” (Aktuelle Fassung von 
Juni 2019) 

3. Empfehlungen des Kolpingwerkes Deutschland zur PrävenVon von sexuellem Miss-
brauch sowie zum Verhalten bei Missbrauchsfällen in den verbandlichen Gliederungen, 
Einrichtungen und Unternehmen  
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